
Benützer – Reglement für die Naturschule St. Gallen

Benützerkreis

Die Infrastruktur der Naturschule werden vermietet für die Aus- und
Weiterbildung sowie für Sitzungen und Tagungen in den Bereichen Wald, Landwirtschaft, Jagd, Naturschutz und
Umwelterziehung. Zudem können andere Veranstaltungen bewilligt werden, welche der Institution Naturschule
dienen.

Andere öffentliche und private Veranstaltungen gelten als ausserordentliche Nutzungen. Sie können durch den
Forst- und Güterverwalter der Ortsbürgergemeinde St. Gallen, im Einvernehmen mit dem
Bürgerratspräsidenten, ausnahmsweise bewilligt werden, wenn dadurch die ordentliche Nutzung der
Naturschule nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Benützungsdauer, Benützungszeiten

Die Infrastruktur der Naturschule werden halbtage- und tageweise oder für mehrere Tage vermietet. Die
Vermietung für einen Abend gilt als Halbtag.

Die Benützungsdauer ist in der Regel maximal von 07.00 Uhr – 22.00 Uhr. Ausnahmen bedürfen einer
Bewilligung durch den Forst- und Güterverwalter der Ortsbürgergemeinde
St. Gallen, im Einvernehmen mit dem Bürgerratspräsidenten, welche mit der Anmeldung einzuholen ist. Es
besteht kein Anspruch auf eine Ausnahmebewilligung.

Anmeldung, Reservation

Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf einem besonderen Formular an folgende Adresse:

Naturschule St. Gallen
Geschäftsstelle
Gallusstrasse 14
9001 St. Gallen

Tel: 071 / 228 85 71
Fax: 071 / 228 85 75

Mit der Anmeldung werden insbesondere Benützungszweck, Benützungsdauer, Benützungsumfang,
Übernahme und Abgabe der Räumlichkeiten, verantwortliche Person, Adresse für Rechnungsstellung,
besondere Abmachungen sowie Kosten vereinbart.

Die Anmeldung gilt als Reservation, sobald sie von der Geschäftsstelle bestätigt ist. Reservationen für die
ordentliche Nutzung werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Ein Teil der Kosten wird als Annulationsgebühr erhoben, auch wenn die Belegung nicht erfolgt.

Anmeldeformulare können bei obiger Adresse bestellt werden.

Kosten

Für die Benützung der Räumlichkeiten muss eine Gebühr bezahlt werden. Sie wird in einem Tarif festgelegt und
beinhaltet Annulationsgebühr und Miete inkl. Strom, Wasser, Heizung. Der Tarif kann abgestuft sein nach
Dauer, Umfang und Art der Benützung.

Einrichtungsarbeiten



Die Vermietung erfolgt betriebsbereit für Unterricht oder Sitzungen. Weitergehende Einrichtungs- und
Vorbereitungsarbeiten sind Sache der Benützer oder werden nach Aufwand verrechnet.

Aufräumen, Reinigung

Das ordentliche Aufräumen, Wischen und Abwaschen ist Sache der Benützer und hat am Tag der Benützung
zu erfolgen. Falls die Räumlichkeiten nicht aufgeräumt und gereinigt (wischen, abwaschen, Reinigung von
Tischen und Küchenkombination) sind, werden diese Arbeiten nach Aufwand verrechnet. Es kann auch eine
Pauschalentschädigung vereinbart werden.

Benützungsrapport

Innert 5 Tagen nach der Benützung ist auf einem besonderen Formular Rapport zu machen an folgende
Adresse:

Naturschule St. Gallen
Geschäftsstelle
Gallusstrasse 14
9001 St. Gallen

Tel: 071 / 228 85 71
Fax: 071 / 228 85 75

Der Rapport über die Benützung gibt insbesondere Auskunft über fehlendes und beschädigtes Material. Er ist
von der verantwortlichen Person zu unterzeichnen.

Rapportformulare können bei obiger Adresse bestellt werden.

Sachbeschädigungen

Sachbeschädigungen, werden vom Benützer ersetzt oder ihm in Rechnung gestellt.

Erschliessung, Verkehrsbeschränkung

Die Naturschule soll möglichst mit dem Velo oder zu Fuss (ab VBSG - Busendstation Bach
St. Georgen ca. 10 Min.) erreicht werden. Die Parkplatzzahl bei der Naturschule und in deren Umgebung ist für
die Benützer auf maximal 4 Autos beschränkt. Bei Bedarf müssen Sammel- transporte organisiert werden.

Versicherung

Die Versicherung gegen Unfälle und Schäden aller Art ist Sache der Benützer.

Schlussbestimmung

Mit der Anmeldung anerkennen die Benützer dieses Reglement.

St. Gallen, 17. Juni 1998

Verein Naturschule St. Gallen Ortsbürgergemeinde St. Gallen

Der Vicepräsident: Der Präsident:       Der Ratsschreiber:



Erwin Rebmann Dr. Werder             Wirth


